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Genderhinweis: 

Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Soweit sich die in diesem Bericht verwendeten 
Bezeichnungen auf natürliche Personen beziehen, gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. Bei der Anwen-
dung dieser Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu ver-
wenden.  
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1.1 Übersicht  

Das örtliche Raumordnungsprogramm der Gemeinde stammt aus dem Jahr 1993. Seit Jänner 
2015 ist das Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde, welches im Rahmen der 16. Ände-
rungen 2013-2014 erarbeitet wurde, rechtskräftig. Das Örtliche Entwicklungskonzept ist somit 
Bestandteil des Örtlichen Raumordnungsprogramms der Gemeinde Weistrach. Für das Örtli-
che Entwicklungskonzept wurde ein Umweltbericht erstellt. Bisher wurde das ÖROP 23-mal 
geändert. Die gegenständliche 24. Änderung sieht ausschließlich Änderungen beim Flächen-
widmungsplan vor:  
 

Änderungspunkt  

KG 
Kurzbeschreibung  

Planausschnitt Darstellung der Änderungen  

ÄP 1 

Weistrach/ Hartlmühl 

Widmung von befristeten Bauland-
Wohngebiet (Frist) und Widmung von 
Verkehrsfläche-öffentlich  

 

 
ÄP 2 

Weistrach 

Widmung von Verkehrsfläche öffentlich 
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ÄP 3 

Hartlmühl 

Nutzungsänderung Geb 

 

 
ÄP 4 

Hartlmühl 

Widmung von übernommenen Flächen 
als Grünland-Land- und Forstwirtschaft 
(Glf) aufgrund der Änderung der Ge-
meindegrenze 

 
 

 

1.2 Hinweis Beschleunigtes Verfahren/ Strategische Umweltprüfung  

Die hier vorliegende 24. Änderung wird als beschleunigtes Verfahren im Sinne § 25a NÖ 
Raumordnungsgesetzt 2014 (NÖ ROG 2014) durchgeführt. Gerade der neu formulierte Abs. 
4 lässt den Schluss zu, dass Gemeinden nur mehr in begründeten Ausnahmefällen quasi ein 
�Ä�9�R�O�O�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�³���P�L�W��einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung durchführen sollen. Für das Ver-
fahren zur Änderung örtlicher Raumordnungsprogramme gelten die Bestimmungen des § 24 
sinngemäß. �Ä�9�R�U�� �%�H�J�L�Q�Q�� �H�L�Q�H�V�� �Q�H�X�H�Q�� �9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V���± ausgenommen Verfahren nach § 25a �± 
sind alle offenen Verfahren abzuschließen. Als Beginn gilt jeweils die Auflage des Änderungs-
entwurfes. Es sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
gemäß § 25a zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung zu Beginn des Genehmigungsver-
fahrens vor�]�X�O�H�J�H�Q���³ Das beschleunigte Verfahren ist mit der Novellierung zum Regelverfah-
ren geworden. 

Die Novellierung des NÖ Raumordnungsgesetzes, die mit 01.01.2026 in Kraft getreten ist, 
dient somit als Rechtsgrundlage. 
Die Änderungen des gegenständlichen Verfahrens sind durch die Inhalte des Örtlichen Ent-
wicklungskonzeptes abgedeckt und sind derart geringfügig, dass die Durchführung einer stra-
tegischen Umweltprüfung entfallen kann. 
 
Alle vorangegangenen Verfahren sind zur Gänze abgeschlossen. 
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1.3 Weitere Neuerungen durch das NÖ Deregulierungsgesetz  

Auf Basis des NÖ Deregulierungsgesetzes 2025 ist auch eine wesentliche Novellierung des 
NÖ Raumordnungsgesetzes mit 01.01.2026 in Kraft getreten ist. Mit dem Deregulierungsge-
setz 2025 wird vom Landesgesetzgeber das Ziel verfolgt, Verwaltungsverfahren effizienter, 
schneller und bürgernäher zu gestalten (Quelle: Antrag vom 25.09.205, Ltg.-798/XX-2025). 
Unter anderem betrifft dies die so genannten Änderungsanlässe zum Örtlichen Entwicklungs-
konzept und dem Flächenwidmungsplan. Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutung dieser 
Planungsinstrumente wird nun differenziert.  
Im gegenständlichen Verfahren werden Änderungen im Flächenwidmungsplan behandelt, die 
allesamt den Inhalten des Örtlichen Entwicklungskonzeptes folgen. Die Erläuterungen zum 
Deregulierungsgesetz beschreiben in diesem Fall folgende Motivationen und Konsequenzen: 
Der Flächenwidmungsplan stellt das taktische Planungs- und Entwicklungsinstrument dar, das 
für seine Wirksamkeit ein wesentlich höheres Ausmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
erhält als bisher. Widmung sind daher rasch umsetzbar. Der bisherige Änderungsanlass der 
Darlegung der geänderten Grundlagen wurde gestrichen und durch den Änderungsanlass 
�Ä�9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J���Y�R�Q���H�U�N�H�Q�Q�E�D�U�H�Q���)�H�K�O�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�H�Q���R�G�H�U���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�G�H�I�L�]�L�W�H�Q�³���H�U�V�H�W�]�W���X�Q�G���H�U��
gänzt, dass dies bei dringend erforderlichen Änderungen des Flächenwidmungsplans möglich 
ist. Damit erkannte der Gesetzgeber, dass Fehlentwicklungen nicht immer in Zusammenhang 
mit der langfristigen strategischen Planung im Örtlichen Entwicklungskonzept zusammen-
hängt, sondern durchaus auch im Detail des Flächenwidmungsplanes zu sehen ist und berei-
nigt werden muss.  
 
Auf Basis der neuen Gesetzeslage (seit 01.01.2026) und unter Zuhilfenahme der Erläuterun-
gen des eingebrachten Antrages zum Beschluss des Deregulierungsgesetzes (Motivenbe-
richt, vom 25.09.2025) sind die gegenständlichen Verfahrensunterlagen zum Änderungsent-
wurf des Flächenwidmungsplans ausgearbeitet. 
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Geplante Verordnung 
 

�* �H�P�H�L�Q�G�H���:�H�L�V�W�U�D�F�K 
�g�U�W�O�L�F�K�H�V���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�U�R�J�U�D�P�P����������  

���������b�Q�G�H�U�X�Q�J 
 
 

�†���� 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weistrach ändert gemäß § 25a iVm §§ 24, 25 NÖ ROG 2014 
das Örtliche Raumordnungsprogramm ab. 
 
 

�†���� 
Die Widmung und Nutzung der einzelnen Grundflächen werden so abgeändert bzw. festgelegt, 
wie dies in dem von der Kommunaldialog Raumplanung GmbH, Riefthalgasse 12, 3130 Her-
zogenburg, GZ 26 003E, verfassten Plan auf dem Planblatt 2 neu dargestellt und im dazuge-
hörigen Erläuterungsbericht begründet ist. Die Plandarstellung ist Bestandteil der Verordnung. 
 
 

�†���� 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die Genehmigung nach § 24 Abs. 11 entfallen kann. Das 
Örtliche Entwicklungskonzept 2014 (mit einer Änderung 2022) wurde einer strategischen Um-
weltprüfung unterzogen. Die in diesem Verfahren durchgeführten Änderungen dienen der Um-
setzung der im Örtlichen Entwicklungskonzept definierten Planungsziele, die Ergebnisse aus 
den Untersuchungen sind noch zutreffend und die Änderungen sind von vorneherein als ge-
ringfügig einzustufen.  
Des Weiteren wird festgestellt, dass 

- die Baulandeignung und die Baulandreserven, der Bedarf und die kurzfristige Verfüg-
barkeit der neuen Baulandflächen aktuell dokumentiert sind,  

- kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen und aktuellen raumordnungsrechtli-
chen Vorgaben besteht,  

- sich die Widmungsfläche außerhalb von naturschutzrechtlich relevanten Bereichen be-
findet, wobei auch der Artenschutz zu berücksichtigen ist,  

- die Widmungsfläche nicht das Ausmaß von zukünftig 1 ha Wohnbauland oder 2 ha 
Betriebsgebiet übersteigt.  

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen wurde von der Kommunaldialog Raumplanung GmbH 
bestätigt.  
Damit tritt diese Verordnung ohne aufsichtsbehördliche Genehmigung nach Beschluss des 
Gemeinderates und ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf dem Ablauf der zwei-
wöchigen Kundmachungsfrist am folgenden Tag in Kraft.  
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Die Gemeinde Weistrach verfügt über ein verordnetes örtliches Entwicklungskonzept. Darin 
wurden die nach den raumordnungsrechtlichen Vorgaben erforderlichen Inhalte zur Darstel-
lung der IST-Situation behandelt. 
Die wesentlichen Grundlagen zur Bevölkerungsentwicklung, zur Baulandbilanz sowie zu Na-
turgefahren im Sinne des § 25 Abs. 4 NÖ ROG 2014 wurden im Rahmen des 23. Änderungs-
verfahrens (unsere GZ 25025; RU1-R-688/046-2025; Verfahrenseinleitung/Entwurf: 
07.07.2025; Rechtskraft: 08.10.2025) nachvollziehbar dargestellt und dokumentiert.  
Aufgrund der Novellierung des NÖ Raumordnungsgesetzes 01.01.2026 ist nunmehr festge-
schrieben, dass die Unterlagen zur Grundlagenforschung alle drei aktualisiert werden müssen. 
Unklar ist jedoch der Beginn dieser drei Jahresfrist. Es könnte davon ausgegangen werden, 
dass diese Aktualisierungspflicht beim ersten Verfahren nach der neuen Rechtskraft durchge-
führt werden muss. Um diesen Rechtsunsicherheiten vorzubeugen, werden im nunmehrigen 
Verfahren die Themen:  

�x Bevölkerungsentwicklung: einschließlich jener Bevölkerungszunahme, die durch die ge-
plante Änderung ausgelöst werden kann; 

�x Naturgefahren: insbesondere in Bezug auf unbebautes Bauland und mögliche daraus 
entstehende Handlungsverpflichtungen; 

�x Baulandbedarf: unter Berücksichtigung von Baulandreserven, der bisherigen und zu er-
wartenden Entwicklung im Baubestand sowie einer qualitativen Bewertung unbebauter 
Baulandflächen; 

in einer vertretbaren Untersuchungstiefe behandelt. 

3.1 Bevölkerung sentwicklung  

Der Bevölkerungsstand wird aktualisiert und nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung 1: Darstellung der Bevölkerungsentwicklung seit 2002 (Statistik Austria, abgerufen im März 2026) 
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Durch die gegenständliche Änderung induzierte Bevölkerungszunahme 
Beim Änderungspunkt 1 sind 9 neue Bauparzellen vorgesehen. Beim Änderungspunkt 3 ist 
die Anhebung der maximal zulässigen Wohneinheiten in einem erhaltenswerten Gebäude im 
Grünland von 6 auf 8 Wohneinheiten geplant. Daraus ergeben sich insgesamt 11 zusätzliche 
Haushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgröße in Weistrach beträgt 2,58 Personen pro 
Haushalt. Daraus ergibt sich durch die gegenständliche Änderung eine potenzielle Bevölke-
rungszunahme von rund 29 Personen. Die übrigen Widmungsänderungen führen zu keiner 
zusätzlichen Bevölkerungszunahme.  
 
Der durch die geplanten Widmungen zu erwartende Bevölkerungszuwachs damit liegt unter 
dem durchschnittlichen jährlichen Bevölkerungsanstieg der letzten 5 Jahre, welcher bei rund 
+ 39 Personen pro Jahr lag. 
 
Der potentielle Bevölkerungszuwachs, aufgrund der gegenständlichen Änderung bewegt sich 
somit im Rahmen der bisherigen demografischen Entwicklung der Gemeinde und führt zu kei-
ner überdurchschnittlichen zusätzlichen Siedlungsdynamik. Die geplanten Maßnahmen ste-
hen daher im Einklang mit den örtlichen Entwicklungszielen sowie mit den Zielsetzungen des 
NÖ Raumordnungsgesetzes hinsichtlich einer maßvollen und bedarfsgerechten Siedlungsent-
wicklung. 
 
Die Bewertung der Baulandreserven wird nachfolgend aktualisiert. 
Die Grundlagenforschung entspricht somit den Voraussetzungen des § 23 Abs. 4 sechster 
�6�D�W�]���ÄUnbeschadet einer allfälligen Verpflichtung zur Durchführung einer strategischen Umweltprüfung 
sind jedenfalls die Themen Bevölkerungsentwicklung (einschließlich die durch die gegenständliche Än-
derung induzierte Bevölkerungszunahme), Naturgefahren (insbesondere in Hinblick auf unbebautes 
Bauland und davon ableitbaren Handlungsverpflichtungen) und Baulandbedarf (unter Berücksichtigung 
der Baulandreserven und der beobachteten und abschätzbaren Entwicklung im Baubestand) aktuell 
aufzuarbeiten und darzustellen. Diese Aktualisierungspflicht entsteht spätestens drei Jahre nach der 
letztmaligen Vorlage einer solchen Dokumentation bei der Aufsichtsbehörde, wobei diese letztmalige 
Vorlage entsprechend zu belegen ist.�³�� 

3.2 Naturgefahren:  

Im Gemeindegebiet sind folgende Gefährdungspotenziale aus naturräumlicher Sicht bekannt: 

�x Gefahrenhinweiskarte Rutschprozesse 
�x Gefahrenhinweiskarte Sturzprozesse 
�x Gefahrenhinweiskarte Hangwasser 
�x Gefahrenzonenplan Überflutungsbereich �± HQ 100 

 
Gefährdungen durch Rutschungen treten im südlichen Gemeindeteil flächig auf, im nördlichen 
�± für die Siedlungsentwicklung relevanten Teil �± werden in der Gefahrenhinweiskarte nur ver-
einzelt Rutschprozesse aufgezeigt. Sturzprozesse treten punktuell, vor allem im Süden auf. 
Das Siedlungsgebiet direkt ist nur untergeordnet von geogenen Gefährdungen betroffen. Bei 
den einzelnen Änderungspunkten werden mögliche Gefahren aus geogenen Prozessen näher 
evaluiert. 
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Im Gemeindegebiet findet sich ein HQ100-Überflutungsgebiet. Dieser besteht entlang des 
Weistrachbaches und der Zaucha, und streift das Siedlungsgebiet des Hauptortes Weistrach 
im Norden. Im Örtlichen Entwicklungskonzept sind diese Bereiche besonders gekennzeichnet 
und sollen Signalwirkung für die erforderlichen Untersuchungen auf Ebene der Maßnah-
menumsetzung des Flächenwidmungsplanes geben. 
Auf Grundlage der Inhalte des aktuellen NÖ Raumordnungsgesetzes sind die Bereiche mit 
Hochwassergefährdungen besonders zu betrachten. Hiebei sind zwei raumordnungsrechtli-
che Aspekte zu betrachten: Nach § 15 Abs. 7 NÖ ROG 2014 gilt�����ÄZusammenhängende und 
unbebaute Flächen entlang von Fließgewässern, die von einem 30-jährlichen Hochwasser 
überflutet werden oder für die in Gefahrenzonenplanungen rote Zonen ausgewiesen sind, sind 
als Grünland-Freihaltefläche-Retentionsfläche zu widmen�³�����:�H�L�W�H�U�V���P�X�V�V���O�D�X�W���†���������$bs. 4 das 
unbebaute Bauland mit naturräumlichen Gefährdungen -insbesondere durch Wasser- darge-
stellt und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. 
Auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden fachlichen Unterlagen zur Hochwasser-/Über-
flutungssituation lassen sich Hinweise im Bereich des nördlichen Hauptortes verifizieren.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan überlagert mit der HQ 30-Linie aus dem Datenmaterial 
des Amtes der NÖ Landesregierung 

 
Als Quelle für die Darstellung der Hinweisbereiche kann zum jetzigen Zeitpunkt die auf der 
Landeshomepage publizierte Abflussuntersuchung Zaucha und Weistrachbach aus dem Jahr 
2010 (WA3-Regionalstelle Mostviertel) herangezogen werden.  
Dem gegenüber steht der Auszug aus dem Wasserinformationssystem Austria des Bundes-
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasser-
wirtschaft. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Karte des Wasserinformationssystem des BM LFKURW, abgefragt am 2026-03 -
16 

Aus diesen Unterlagen ist ableitbar, dass für die Bereiche eine hohe und mittlere Wahrschein-
lichkeit für die Wiederkehr von Überflutungen besteht. 
Klassische unbebaute Baulandflächen sind von den Gefahrenhinweisen nicht berührt. 
Die Gemeinde startet nun den Abstimmungsprozess mit den zuständigen Land- und Bundes-
behörden zur Feststellung wie weit diese Daten als valide Rückwidmungsverpflichtungen her-
angezogen werden können, sodass sie einer Bürgerbeteiligung wie im Raumordnungsgesetz 
vorgesehen auch standhält. 
Dasselbe gilt für die Anwendung des § 15 Abs. 7 NÖ ROG und der Widmung von Grünland-
Freihalteflächen entlang von Fließgewässern. Die untenstehende Karte zeigt jene Bereiche im 
Gemeindegebiet für die aktuell eine Grünlandwidmungsart festgelegt ist. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan überlagert mit der HQ 30-Linie aus dem Datenmaterial 
des Amtes der NÖ Landesregierung 

 

3.3 Baulandbedarf und b ewertete Bauland reserven  

Mangels einheitlicher Definitionen zu Baulandreserven, Baulandmonitoring und Berechnungs-
empfehlungen von Baulandbedarf im NÖ Raumordnungsgesetz, in den dazugehörigen Moti-
venberichten und den veröffentlichten Richtlinien zum Gesetz werden eingangs jene Aus-
gangsparameter definiert, die bei den folgenden Darstellungen angewendet wurden. 
 
Gebäudeleerstand: Gebäude, in dem laut Gebäude- und Wohnungsregister eine Wohneinheit 
genehmigt ist, aber zum Zeitpunkt der Dokumentation weder ein Hauptwohnsitzer noch ein 
Nebenwohnsitzer gemeldet ist; weiters sind an diesen Adressen keine gewerblichen und/oder 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten bekannt. 
 
Nachverdichtungspotential:  
Grundsätzlich sollen die Werte des Nachverdichtungspotentials offenlegen, welche Entwick-
lungen im Inneren eines bestehenden Siedlungsgefüges möglich sind. Unabhängig von den 
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Thematiken des Leerstandes und den unbebauten Flächen im gewidmeten Bauland werden 
�L�Q���G�L�H�V�H�P���$�E�V�F�K�Q�L�W�W���X�Q�W�H�U���G�H�P���7�L�W�H�O���Ä�1�D�F�K�Y�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�W�L�D�O�³���I�R�O�J�H�Q�G�H���7�H�L�O�N�D�W�H�J�R�U�L�H�Q���E�H��
trachtet: 

�x Untergenutzte Grundstücke: sehr große bebaute Wohnbaugrundstücke mit nur einem 
kleinen Gebäudeanteil, Grundstücke mit übergroßen Freiflächen im Bauland oder Lie-
genschaften, deren Lage im Ortsgefüge eine dichtere Nutzung (Aufstockung etc.) 
grundsätzlich zulassen würde 

�x Umnutzungspotentiale: Gebäude und Grundstücke im Ortsbereich, deren bisherige 
Nutzung rückläufig, aufgegeben oder nicht mehr standortgerecht ist, die aber für eine 
neue Nutzung im bestehenden Siedlungsgefüge geeignet erscheinen 

�x Große Bauparzellen mit Teilungs- und Ergänzungspotential 
�x Gebäude im Grünland benötigen hier eine gesonderte Betrachtung und können nicht 

wie Nachverdichtungspotentiale im Bauland behandelt werden. Diese können auch 
nicht als innerörtliches Nachverdichtungspotential Eingang in weitere siedlungspoliti-
sche Überlegungen finden. In den Streulagen (Landwirtschaftliche Betriebe, Gebs �± 
erhaltenswerte Gebäude im Grünland) ist zwar bauliches Potenzial vorhanden, eine 
generelle Nachverdichtung ist dort jedoch nicht pauschal anzustreben, sondern im 
Einzelfall differenziert zu beurteilen. 

 
Bewertete Baulandreserven: 
Grundsätzliche Ausgansbasis ist die Erklärung wann ein Grundstück bebaubar ist: Ein Grund-
stück ist bebaubar, wenn es - abgesehen von seiner Lage innerhalb einer Aufschließungszone 
- die Voraussetzungen der NÖ Bauordnung (§ 11) für eine Bauplatzerklärung erfüllt. Weiters 
gilt ein Grundstück dann als bebaut, wenn darauf ein Hauptgebäude (NÖ Bauordnung § 4 Zi. 
15) errichtet ist oder die überwiegende Nutzung der Widmungsart entspricht (z.B. Lagerplatz 
auf einem Teil eines BB). 
Als unbebaut gelten für die folgende Analyse folgende Baulandflächen:  

- Unbebaute bebaubare Grundstücke 

- unbebaute nicht bebaubare Grundstücke, die bei Vereinigung mit einem angrenzenden 

unbebauten Grundstück ein bebaubares Grundstück bilden; 

- unbebaute Teilflächen von bebauten Grundstücken, für die ein gesondert bebaubares 

Grundstück gebildet werden kann; die Größe der Teilflächen und ihre mögliche Bebau-

ung sowie die Größe des Restgrundstückes und seine Bebauung müssen der örtlichen 

Bebauungsstruktur entsprechen;  

- unbebaute nicht bebaubare Grundstücke, für die bei Vereinigung mit einem angren-

zenden bebauten Grundstück eine unbebaute Teilfläche im obigen Sinne gebildet wer-

den kann; z.B. ein 500m² großes unbebautes Grundstück zusammen mit einer 400m² 

großen Teilfläche des Nachbargrundstückes 
- �P�L�W���H�L�Q�H�P���1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H���E�H�E�D�X�W�H���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�����'�L�H���'�H�I�L�Q�L�W�L�R�Q���I�•�U���Ä�1�H�E�H�Q�J�H�E�l�X�G�H�³���L�V�W��

der NÖ Bauordnung (§ 4 Z. 15) zu entnehmen. 
 
Wichtig dabei ist auch die Auseinandersetzung mit Flächen für die zum Zeitpunkt der Erhe-
bung ein Bauvorhaben gestartet wurde oder im Gang ist. In diesem Fall gelten die Flächen 
bereits als bebaut.  
Diese Entscheidungsgrundlage entspricht auch der Logik der Mobilisierung nach § 17 NÖ 
�5�2�*�����Q�l�P�O�L�F�K���G�H�P���=�L�H�O���H�L�Q�H�U���Ä�U�D�V�F�K�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J���G�X�U�F�K���+�D�X�S�W�J�H�E�l�X�G�H�³�� 
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Gebäudel eerstand  
Im gesamten Gemeindegebiet bestehen aktuell 687 Gebäude, die zu Wohnzwecken errichtet 
wurden. Von diesen Wohngebäuden sind momentan lt. GWR-Daten 38 Gebäude nicht be-
wohnt (keine Hauptwohnsitz- und Nebenwohnsitzmeldung). Davon sind wiederum 11 Ge-
bäude Neubauten durch offene Bauvorhaben.  
Die übrigen 27 leerstehenden Gebäude entsprechen einem statistischen Leerstand von rund 
4%. Die Gebäude befinden sich in Privatbesitz. Aus den gängigen Suchforen der Immobilien-
wirtschaft ist abfragbar, dass von den 27 leerstehenden Gebäuden steht zurzeit eines zum 
Verkauf. Dieses Objekt wird als Gewerbeimmobilie angeboten. 
 

 
 



Örtliches Raumordnungsprogramm 1993  24. Änderung, Entwurf 

 

 

 

 
 E -13- 

 
 

 
 



Örtliches Raumordnungsprogramm 1993  24. Änderung, Entwurf 

 

 

 

 
 E -14- 

 
 

 
 



Örtliches Raumordnungsprogramm 1993  24. Änderung, Entwurf 

 

 

 

 
 E -15- 

 
Abbildung 5: Leerstand Bestand 

 
Nachverdichtungspotential  
 
Da sich zur Nachverdichtung geeignete Flächen oder Gebäude zumeist im Privatbeitz 
befinden, ist das tatsächliche Potenzial und seine zeitliche Verfügbarkeit nur eingeschränkt 
abschätzbar. Die Gemeinde befürwortet Initiativen von Eigentümer:innen, die zu einer 
maßvollen Nachverdichtung beitragen, und wird entsprechende Vorhaben im Rahmen der 
raumordnungsrechtlichen Möglichkeiten unterstützen. 
Theoretisch zeigen die folgenden Themenpläne sehr gut, dass innerhalb des Baulandes in der 
Gemeinde Potential für bauliche Verdichtungen liegt, ohne dass eine Widmung im Sinne des 
Baulandes für eine Nachhaltige Bebauung (GFZ mehr als 1) erfolgen müsste. In diesem 
Zusammenhang bestünde natürlich die Möglichkeit jedes Einfamilienhaus durch die Erichtung 
einer zweiten Wohneinheit nachzuverdichten. Mangels einer aktiven Rolle der hoheitlichen 
Gemeindeverwaltung bei diesen Maßnahmen, kann die Gemeinde hier nur bildungspolitisch 
und informell einen Beitrag leisten. 
Mit den rechtskräftigen Teilbebauungspläne in der Gemeinde wurde bereits in der 
Vergangenheit gezeigt, dass in Abstimmung mit den Grundeigentümern und Projektwerbern 
entsprechend verordnete Maßnahmen zu dichteren Siedlungsstrukturen geschaffen wurden. 
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Abbildung 7: GFZ, Holzschachen 

 

Abbildung 6 Geschoßflächenzahl (GFZ), 
Rohrbach 
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Abbildung 8: GFZ, Weistrach 

 
 
 
Baulandreserven  
Die nachfolgende Abbildung bildet die bestehenden Baulandreserven in der Gemeinde ab. 
�(�L�Q�H���Q�l�K�H�U�H���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���I�R�O�J�W���X�Q�W�H�U���G�H�P���3�X�Q�N�W���Ä�%�H�Z�H�U�W�H�W�H���%�D�X�O�D�Q�G�U�H�V�H�U�Y�H�Q�³ 
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Abbildung 9: Baulandreserven Bestand 

 
Bewertete Baulandreserven 
Eine qualitative Analyse des nicht-bebauten, gewidmeten Baulandes gibt nähere Einblicke in 
die räumliche Aufteilung und Ursachen, aus welchem Grund einzelne Grundstücke noch nicht 
bebaut sind. Da auf einige Flächen auch mehrere Bewertungen zutreffen können, eine Mehr-
fachbewertung jedoch auch zu einer Mehrfachzählung einzelner Flächen führen würde, wird 
in der Bewertung nur der ausschlaggebendste Faktor angeführt. 
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Legende 

   
 

 

Die Kategorisierungen sind geordnet von 

Zeitnahe Bebauung wahrscheinlich (Vertrag, Projekt) über zeitnahe Bebauung bedingt wahrscheinlich 
(Aufschließungszone, Flächenreserve) bis hin zu zeitnahe Bebauung unwahrscheinlich (Altreserve). 

Vertrag: Auf diesen Flächen wurde das Instrument der Vertragsraumordnung angewendet und ein Bau-
zwang auferlegt. 

Aufschließungszone: Die Bebauung dieser Flächen ist mit einer Bedingung verbunden. 

Flächenreserve: Diese Fläche kann für Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück/im Umge-
bungsbereich anschließend an bebaute Flächen herangezogen werden. 

Altreserve: Altreserven sind nicht verfügbare Flächen im Privateigentum, welche für den familieneige-
nen Bedarf zurückgehalten werden und nicht befristet oder durch Verträge gesichert sind. 

Zusätzlich sind noch jene Grundstücke gekennzeichnet, die seit 2020 bebaut wurden 

 

Neu errichtete Gebäude 
2020 
bis 
2025 
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Abbildung 10: Bewertete Bauland-
reserven �± Holzschachen, Wohn-
bauland 

Abbildung 11: Bewertete Bauland-
reserven �± Holzschachen Be-
triebsgebiet 

Abbildung 13: Bewertete Baulandreserven - Rohrbach 

Abbildung 12: Bewertete Baulandreserven �± Weistrach 
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Im Allgemeinen weist die Gemeinde Weistrach die meisten Baulandreserven im Gemeinde-
hauptort Weistrach, sowie in Holzschachen auf. In diesen Abschnitten ist in den vergangenen 
Jahren die intensivste Widmungstätigkeit und damit auf die meiste Bautätigkeit erfolgt. Die 
Neuwidmungen der letzten Jahre wurden entsprechend den Mobilisierungsvoraussetzungen 
des NÖ ROG (§ 17) umgesetzt. Damit sind auch die intensive Bautätigkeit und der Anstieg der 
Bevölkerungszahl zu begründen. Damit einher geht aber auch die Tatsache, dass das unbe-
baute unbefristete, vertragsfreie Wohnbauland aus der Vergangenheit kaum einer maßgebli-
chen Bebauung zugeführt wurde.  
 
Die einzelnen Kategorien nehmen folgende Flächenausmaße ein: 
 

 
Die Flächen der Kategorie und 
�ÄFlächenreserve�³ sind als Be-
triebsbauland gewidmet. Auch 
innerhalb der als Altreserven 
bewerteten Flächen sind etwa 
1,6 ha als Betriebsbauland aus-
gewiesen. Diese Flächen liegen 
alle in erschlossenen betriebli-
chen Kleinräumen. Sie gelten 
weitestgehend als Standortab-
sicherungsflächen für die dorti-
gen Betriebsstätten. Aus raum-
planungsfachlicher Sicht sind 
dies Flächen die für Qualifizie-
rung der Bestandsbetriebe ge-
eignet sind. Theoretische Er-
weiterungspotentiale finden 

sich im Rohrbacher Betriebsgebiet. Die politische und fachliche Auseinandersetzung mit 
neuen Betriebsräumen erfolgt theoretisch laufend in der Umsetzung aber bedarfsorientiert un-
ter kommunalwirtschaftlicher Betrachtung. 
 
Die vertraglich gebundenen Wohnbaulandreserven haben ein Ausmaß von rund 1,5ha sind im 
Ausmaß von 0,9ha vorgesehen für Wohnungsbau in Zentrumsnähe. Aufgrund fehlender Zu-
sagen durch die NÖ Wohnbauförderung, der hohen Baukosten und der unsicheren Kreditlage 
verzögern sich die gemeinnützigen Bauvorhaben seit einigen Jahren. Raumplanungsfachli-
ches Ziel ist es aber nicht, diese zusammenhängenden Bereiche aufzusplitten und für den 
reinen Einfamilienwohnhausbau zur Verfügung zu stellen. Diese Flächenreserven werden also 
noch bestehen bleiben. Die Beeinflussung der Bebauung und Nutzung liegt außerhalb des 
Wirkungsbereiches der Gemeinde. 
Bei den restlichen 0,6ha Vertragsbauland handelt es überwiegend um Einfamilienhausparzel-
len, die vertragskonform verkauft sind. Die Verpflichtung zum Baubeginn mit einem Hauptge-
bäude endet mit 2026. Die Gemeinde steht mit den jeweiligen Eigentümern in laufenden Kon-
takt, sodass eine zeitgerechte Umsetzung erfolgen wird. Bei den Eigentümern handelt es sich 
jetzt schon um aktive Bauwerber, die an Bauplänen feilen. 
  
Durchaus belastend sind die 3,75ha vertragsfreie und befristungslose Baulandflächen, die al-
lesamt im Privatbesitz liegen. Verschärft kommt hier dazu, dass es sich dabei um Flächen in 
zentrumsnaher Lage und entlang vollkommen erschlossener Erschließungsachsen handelt. 
Die Bemühungen der Gemeinde mit den Eigentümern allgemeine Verfügbarkeiten zu verein-
baren tragen kaum Früchte. Die Bebauung dieser erfolgt nur in untergeordnetem Ausmaß und 

0,82 ha 
Aufschließungs

zone

1,51 ha 
Vertrag WBL

0,46 ha 
Projekt

3,75 ha 
Altreserve

0,78 ha 
Flächenreserve
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lässt sich nicht voraussagen. Seit 2020 wurde auf zwei Bauplätzen dieser Altreserven Einfa-
milienhäuser errichtet. 
 
Die Betrachtung der Baulandreserven zeigt, dass einzig die Mobilisierungsmaßnahmen des 
Gemeinderates im Wohnbauland der vergangenen 15 Jahre in Weistrach zu einer Verände-
rung in der Bevölkerungszahl und einem Siedlungsfortschritt geführt haben.  
In diesem Sinn ist auch die geplante gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplans 
zu betrachten. Es ist abzusehen, dass auf den jüngst gewidmeten Wohnbaulandflächen in 
diesem Jahr und in den ersten Monaten des nächsten Jahres mit der Errichtung von Wohnge-
bäuden begonnen wird. Die Gemeinde führt ein regelmäßiges Monitoring der Wohnbauland-
flächen mit den Mobilisierungspflichten durch und weist die Eigentümer auf die Vereinbarun-
gen hin. 
 

Beobachtete Entwicklung im Bestand: 
Die Analyse zur Fragestellung wann eine Fläche als Bauland gewidmet wurde und 
wann diese dann erstmalig bebaut wurde, lässt sich aus dem vorhandenen digitalen 
Datenbestand kaum objektiv und valide ermitteln. Das zugrundeliegende Datenmate-
rial, nämlich Unterlagen zum Zeitpunkt der erstmaligen Baulandwidmung und der erst-
maligen Bebauung sind nicht vorhanden.  
Die untenstehenden Abbildungen zeigen flächig die zeitlichen Widmungsabschnitte, 
wie sie aus den vorhandenen analogen und digitalen Plänen der Gemeinde und des 
�/�D�Q�G�H�V���H�U�P�L�W�W�H�O�W���Z�H�U�G�H�Q���N�R�Q�Q�W�H�Q�����-�H���G�X�Q�N�O�H�U���G�L�H���)�D�U�E�J�H�E�X�Q�J���X�P�V�R���Ä�M�•�Q�J�H�U�³���G�D�V���:�L�G��
mungsdatum. Überlagert werden diese Flächen mit der Punktdarstellung zum Zeit-
raum der Bauperiode, in der das Gebäude laut GWR-Daten der Gemeinde errichtet 
wurde. 
Aus den Darstellungen ist eindeutig ablesbar, dass in den letzten 10-15 Jahren das 
neu gewidmete Bauland zügig binnen 5 bis 7 Jahren nach Widmung entsprechend 
genutzt war.  
�*�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J���L�V�W���D�E�H�U���D�X�F�K���H�U�N�H�Q�Q�E�D�U�����G�D�V�V���G�X�U�F�K�D�X�V���Ä�l�O�W�H�U�H�V�³���%�D�X�O�D�Q�G���H�L�Q�H�U���%�H�E�D�X�X�Q�J��
zugeführt wurde, vgl. Rohrbach.  

 
Abbildung 14: Entwicklung im Bestand, Rohrbach 
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Abbildung 15: Entwicklung im Bestand, Holzschachen 
 

 
Abbildung 16: Entwicklung im Bestand, Weistrach 

 
Aus den Daten ist nicht ablesbar, ob insbesondere die Bebauung der Altwidmungen durch 
Familienmitglieder, nahe Verwandtschaften und/oder befreundete Bauwerber der ursprüngli-
chen Grundeigentümer erfolgt ist oder die Grundstücke am freien Markt verfügbar waren. 
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4 �%�(�6�&�+�5�(�,�%�8�1�*���'�(�5���b�1�'�(�5�8�1�*�(�1���±���)�/�b�&�+�(�1�:�,�'�0�8�1�*�6�3�/�$�1 

4.1 Änderungspunkt 1: KG Weistrach/ KG Hartlmühl �± Widmung von  befriste-
ten Bauland -Wohngebiet ( BW-F) und Widmung von Verkehrsfläche -öffent-
lich  (Vö)  

Raumbezug: KG Weistrach/ KG Hartlmühl 
  Grundstücke 35/1, 36, 46/2, 27/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem aktuellen Flächenwidmungsplan verbunden mit dem Orthofoto 

 
Geplante Widmungsänderung 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Wohngebiet mit Frist im 
Ausmaß von 7.130m² 

�x Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Verkehrsfläche-öffentlich im Aus-
maß von 1.290m² 

�x Umwidmung von Bauland-Kerngebiet in Verkehrsfläche-öffentlich im Ausmaß von 60m² 
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Änderungsanlass 
Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1a  

- Z 1 �«�9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J�� �G�H�U�� �=�L�H�O�H�� �G�H�V�� �(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J�V�N�R�Q�]�H�S�W�H�V: Abrundung und Erweite-
rung zentrumsnahe angemessene Verdichtung  

 
 
Motivation, Interessensabwägung und Begründung der geplanten Änderung 
Die Analysen im Kapitel 3.3 haben gezeigt, dass in Weistrach nur durch verpflichtende Mobi-
lisierungsvereinbarungen Wohnbauland auch tatsächlich bebaut wird. Nachdem damit zu 
rechnen ist, dass die bestehenden Reserveflächen für die Errichtung von Einfamilienwohn-
häusern Ende 2026 erschöpft sind, plant die Gemeinde einen weiteren derartigen Schritt in 
die zentrumsbezogene Siedlungsentwicklung. Nach den großflächigen Widmungen in den 
Jahren 2020 und 2021 soll nunmehr in abgeschwächter Form und eher kleineren Schritten 
neues Wohnbauland gewidmet werden. Waren es im oben genannten Zeitraum in Summe gut 
4,4ha und 52 neue Bauparzellen für Einfamilienwohnhäuser, so geht der Gemeinderat nun 
deutlich behutsamer mit neuen Potentialflächen um. Ziel ist die Schaffung von Neugründungs-
möglichkeiten im Gemeindehauptort in einer Lage, in der die Einkaufsmöglichkeiten, die Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen in fußläufiger Erreichbarkeit liegen. 
Der Bereich der geplanten Widmung ist im Örtlichen Entwicklungskonzept als Fläche zur Ab-
rundung und Erweiterung für eine zentrumsnahe angemessene Verdichtung vorgesehen.  
 

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Plan 
Darstellung der Änderungen 
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Abbildung 19: Ausschnitt aus dem Örtlichen Entwicklungskonzept 2014 

 
In der Gemeinde ist in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme 
zu verzeichnen. Hier�I�•�U���L�V�W���G�L�H���1�l�K�H���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���]�X�P���ÄBetriebs-�,�Q�G�X�V�W�U�L�H�V�W�D�Q�G�R�U�W�³���6�W�H�\�U���E�H��
sonders hervorzuheben. Einerseits bietet Steyr ein großes Potential an Arbeitsplätzen ande-
rerseits kann die Gemeinde den daraus resultierenden Bedarf an Wohnraum nicht ausrei-
chend befriedigen. Insofern zählt die Gemeinde Weistrach zu einem äußerst attraktiven Land-
wohnort für den Betriebsstandort Steyr. 
Diese Entwicklung ging mit einer erhöhten Bautätigkeit einher, wodurch sich die vorhandenen 
Baulandreserven bereits deutlich reduziert haben. Im Bereich der geplanten Verkehrsflächen-
widmung (Vö) wurde zur Erschließung der angrenzenden Bauland�±Kerngebiet�±Aufschlie-
ßungszone (Gst. 27/3) bereits die erforderliche Leitungsinfrastruktur (Wasserversorgung, 
Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal) errichtet. Dabei wurde auch die infrastrukturelle 
Erschließung der nunmehr geplanten Widmung berücksichtigt.  
Die verkehrliche Anbindung soll über die Grundstücke 35/1 und 36 erfolgen. Die Eigentümerin 
dieser Grundstücke hat ihre Zustimmung zur unentgeltlichen Abtretung der benötigten Flächen 
für Straßengrund in das öffentliche Gut der Gemeinde Weistrach erklärt. In diesem Zusam-
menhang wurde vereinbart, dass entlang der neu zu errichtenden Straße künftig weitere Um-
widmungen geprüft werden können. 
Die geplante Baulandausweisung liegt daher auch im besonderen öffentlichen Interesse der 
Gemeinde, da der weitaus größte Teil der bereits getätigten infrastrukturellen Investitionen 
durch Aufschließungsabgaben und Anschlussgebühren refinanziert werden kann. Darüber 
hinaus verfolgt die Gemeinde das Ziel, unter Berücksichtigung der positiven Bevölkerungsent-
wicklung zusätzliche zentrumsnahe Wohnbauflächen bereitzustellen. 
Um die Entstehung langfristig ungenutzter Baulandreserven zu vermeiden, wird das Bauland�±
Wohngebiet gemäß § 17 Abs. 1 NÖ ROG 2014 auf fünf Jahre befristet ausgewiesen. Als Fol-
gewidmung wird Grünland �± Land- und Forstwirtschaft festgelegt. Dadurch wird einerseits die 
Mobilisierung des bereits länger gewidmeten Baulandes (Gst. 27/3) unterstützt und anderer-
seits �± bei Ausbleiben einer Umsetzung �± eine geregelte Rückführung der neu gewidmeten 
Flächen in eine nicht-bauliche Widmung sichergestellt. 
Im Rahmen der raumordnungsfachlichen Interessenabwägung überwiegt das öffentliche Inte-
resse an einer Innenentwicklung gegenüber allfälligen entgegenstehenden Interessen. Die ge-
plante Maßnahme unterstützt die Entwicklung geschlossener und kompakter Siedlungsstruk-
turen und wirkt einer zersiedelnden Siedlungsentwicklung entgegen. Aufgrund der unmittelba-
ren Nähe zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge (Schule, Gemeindeamt sowie weitere zent-
rale Infrastruktur) kann zudem ein höherer Anteil nicht motorisierter Mobilität (Fuß- und Rad-
verkehr) erwartet werden, wodurch die zentrumsnahe Wohnfunktion nachhaltig gestärkt wird. 
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Die Raum- und Umweltverträglichkeit der geplanten Widmungsmaßnahme wird durch die In-
halte der untenstehenden Tabelle nachgewiesen. 
 

Raumordnungsfachliche 
Kriterien  

Beschreibung, Begründung  

Verbindliche Ziele (ROG, 
ÖEK) 

Ziele ROG  

§1, 3a  
Planung der Siedlungsentwicklung innerhalb von oder im unmittelbaren 
Anschluss an Ortsbereiche. 

§1, 3b 
Anstreben einer möglichst flächensparenden verdichteten Siedlungs-
struktur unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, sowie Be-
dachtnahme auf die Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel und den 
verstärkten Einsatz von Alternativenergien. 

§1, 3i 
Festlegung von Wohnbauland in der Art, dass Einrichtungen des tägli-
chen Bedarfes, öffentliche Dienste sowie Einrichtungen zur medizini-
schen und sozialen Versorgung günstig zu erreichen sind. Sicherstel-
lung geeigneter Standorte für diese Einrichtungen 

Ziele Stammverordnung 
�x Sicherung einer weiteren positiven Bevölkerungsentwicklung. 
�x Schaffung eines entsprechenden Angebotes inklusive Reserveflä-

chen an Siedlungsbereichen mit hoher Wohnqualität �± auch mit 
Hilfe einer entsprechenden Bodenpolitik durch die Gemeinde.  

�x Weitere Baulandausweitung primär im und um den Hauptort Weis-
trach im Interesse einer ökonomischen Nutzung der Infrastruktur-
einrichtungen.  

Überörtliche Planungsfest-
legungen 

keine planerische Zielsetzung im Regionalen Raumordnungsprogramm 
(RegROP) Bezirk Amstetten �Æ kein Widerspruch 

Geordnete Entwicklung an-
derer Gemeinden 

Keine Widmung nahe Gemeindegrenze 

Änderungsanlass, raumord-
nungsfachliche Begrün-
dung 

NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1a Z �����«��Verwirklichung der Ziele des Ent-
wicklungskonzeptes (siehe oben) unter Berücksichtigung der vorhan-
denen Baulandreserven, der Bevölkerungsentwicklung und dem er-
kennbaren Baulandbedarf 

Öffentliches Interesse Förderung kompakter Siedlungsräume, sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden; Befriedigung des Wohnbedürfnisses; Nutzung vorhande-
ner Infrastrukturen; bereits technogen beanspruchter Raum; 
Umgebungsbereich im Südosten, Süden, Westen und Nordwesten be-
reits bebaut; 

Standortwahl, Varianten-
vergleich 

Im ÖEK als Siedlungserweiterung vorgesehen - Variantenvergleich 
grundsätzlich bereits auf Ebene des Entwicklungskonzeptes erfolgt; 
Die Erweiterung liegt im Anschluss an bereits bebautes Siedlungsge-
biet; 

Geschlossene Siedlungs-
entwicklung 

Umliegende Flächen bereits in Anspruch genommen; 
Maßnahme trägt zu einer geschlossenen Siedlungsentwicklung bei 

Berücksichtigung Sied-
lungsstrukturen 

Widmung von Wohnbauland als Fortsetzung und Intensivierung der 
Siedlungsstrukturen  

Sicherung anderer Standor-
teignungen  

Sicherung zukünftiger Siedlungsentwicklung, entsprechend dem Örtli-
chen Entwicklungskonzept �± grundsätzliche Standorteignung wurde 
bereits bei der Ausarbeitung und Festlegung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes analysiert; 
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Als Standortnutzung kann sowohl die Fortsetzung der agrarischen Nut-
zung oder die Fortsetzung der wohnbaulichen Nutzung aus der Umge-
bungsnutzung als geeignet betrachtet werden; betrieblich/gewerbliche 
Nutzungen lassen sich aufgrund der Umgebungsnutzungen nicht in-
tegrieren. 
Auf Basis des ÖEKs wurde bereits entschieden, dass das siedlungs-
nahe Grünland zur Wohnraumverdichtung herangezogen wird. 

Nutzungskonflikte, Abschir-
mung 

Keine Nutzungskonflikte mit umliegenden Widmungen zu erwarten  

Soziale Infrastruktur, Da-
seinsvorsorge 

Soziale Infrastrukturen fußläufig erreichbar; Bank, Fleischer, Gasthaus, 
Kindergarten < 500m; Volksschule ca. 650m; Nahversorger ca. 750m 
entfernt 

Sozialverträglichkeit Geringfügige Erhöhung der Bevölkerungszahl, Errichtung von 9 Wohn-
gebäuden geplant, daraus ergibt sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren 
eine Siedlungsraum mit ca. 24 Einwohner:innen; die Maßnahme dient 
der Gegensteuerung der allgemeinen Überalterung der Bevölkerung 
und der nachhaltigen Absicherung der Nutzung der bestehenden Ein-
richtung der Daseinsgrundvorsorge 
�± keine Auswirkungen auf Sozialverträglichkeit 

Bodenpolitik   

Bedarf (Baulandreserven, 
Innenverdichtung) 

Bestehende Baulandreserven stehen aufgrund von Eigentumsverhält-
nissen oder mangelnder Erschließung bei der Aufschließungszone 
nicht in vertretbarem Maße zur Verfügung 
Baulanderweiterung in Zentrumsnähe, Verdichtung des bestehenden 
Haupt-Ortraumes 

Verfügbarkeit, Mobilisie-
rung 

Absicherung Bebauung durch Bebauungsfrist binnen fünf Jahren 

Flächen-/bodensparend Maßnahme zur zentrumsnahen Verdichtung 
Landwirtschaftliche Produk-
tionsflächen, zusammen-
hängende Flur 

Derzeit landwirtschaftliche Produktionsfläche  
 
Bodenwertigkeit laut eBOD2 als gering- bis mittelwertig eingestuft 
 

 
Abbildung 20: �$�X�V�V�F�K�Q�L�W�W���:�H�U�W�L�J�N�H�L�W���$�F�N�H�U�O�D�Q�G�����Ä�H�%�2�'�³�����'�L�J�L�W�D�O�H���%�R�G�H�Q�N�D�U�W�H��
Österreichs, abgerufen am 09.03.2026 

Die Erweiterungsfläche liegt im direkten Anschluss an den bebauten 
Siedlungsbereich. Die verbleibenden zusammenhängenden landwirt-
schaftlichen Flure werden nicht zerschnitten und können im üblichen 
Ablauf bewirtschaftet werden. 
 

Technische  
Voraussetzungen  

 

Hochwasser, Wildbach, La-
winen 

Kein Hinweis bekannt �Æ keine negativen Auswirkungen zu erwarten 
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Sturz-/Rutschprozesse Keine Hinweisbereiche in der geogenen Gefahrenkarte des Landes 
NÖ; 

Hangwasser Aufgrund der Überlagerung mit mehreren Fließwegen 500m² bis 1ha 
aus der Hinweiskarte Hangwasser wurde eine Planungskonsultation 
zur Baulandeignung eingeholt: 
Dipl.-Ing. Georg KOJAN, IUP ZT-GmbH INGENIEURGEMEINSCHAFT 
UMWELTPROJEKTE Ziviltechniker-GmbH für Bauingenieurwesen, 
Kulturtechnik, Wasserwirtschaft und Umwelt:  
Das Gefährdungspotential für die geplante Widmung als Bauland auf-
grund des auftretenden Hangwassers ist eher gering, da der Fließweg 
des südlich der Parzellierung anfallenden Hangwassers bis zur geplan-
ten Parzellierung nur ca. 70 m beträgt. Somit ist auch die oberhalb der 
geplanten Bauparzellen anfallende Wassermenge gering und ohne 
Auswirkung auf die Unterlieger. 
Hinsichtlich der Hangwasserproblematik sehen wir durch die geplante 
Umwidmung keine wesentliche Verschärfung der Gefährdung der Un-
terlieger durch Hangwasser. 
Im Vergleich mit dem Anbau von erosionsfördernden Feldfrüchten 
sorgt die geplante Umwidmung sogar zu einer Entspannung der Ober-
flächenabflusssituation durch kleinräumige Retention auf den Liegen-
schaften. 
Aus (siedlungs-) wasserbautechnischer Sicht sind uns keine Hindernis-
gründe bekannt. Der Bereich der geplanten Umwidmung wurde in un-
serem wasserrechtlichen Einreichprojekten P 72012. ABA/21 vom 04. 
Februar 2021 abwassertechnisch und P 72012.WVA/21 vom 27. Jän-
ner 2021 wasserversorgungstechnisch bereits berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahme beweist, dass keine Gefährdungen bedingt durch 
den Oberflächenwasserabfluss (Hangwasserfließwege) gegeben sind. 

Grundwasser Kein Hinweis bekannt �Æ keine negativen Auswirkungen zu erwarten 
Nutzungsgeschichte Keine Hinweise auf Altlasten oder andere Einschränkungen  
Schatten- oder Feuchtlage 

  
 

Laut Digitaler Bodenkarte (eBod2) als wechselfeucht klassifiziert  
Kein Hinweis bekannt �Æ keine negativen Auswirkungen zu erwarten 
Auch aus der Planungskonsultation des Kulturtechnikers lassen sich 
keine Hinweise auf eine Feuchtlagen herauslesen. 
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Wasserver- und Abwasser-
entsorgung 

 
 
Dipl.-Ing. Georg KOJAN, IUP ZT-GmbH INGENIEURGEMEINSCHAFT 
UMWELTPROJEKTE Ziviltechniker-GmbH für Bauingenieurwesen, 
Kulturtechnik, Wasserwirtschaft und Umwelt:  
. Der Bereich der geplanten Umwidmung wurde in unserem wasser-
rechtlichen Einreichprojekten P 72012. ABA/21 vom 04. Februar 2021 
abwassertechnisch und P 72012.WVA/21 vom 27. Jänner 2021 was-
serversorgungstechnisch bereits berücksichtigt. 
Für den Bereich sind bereits die Leitungen zur Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung hergestellt. 
 

Verkehrsaspekte   

Erschließung Anschluss durch Gemeindestraßen 
Verkehrsabwicklung, -fluss 
Verkehrssicherheit 

Die Straßenbreite der geplanten Gemeindestraße im Bereich der Wid-
mung wird 8,5m betragen; Einmünden wird sie im Norden in die beste-
hende Gemeindestraße. Durch die Maßnahme werden neun neue Ein-
familienwohnhäuser entstehen. Weiters wird die Erschließungsachse 
auch von den Bewohnern der benachbarten Wohnhausanlage in An-
spruch genommen werden. Hier wird es zur Errichtung von 24 
Wohneinheiten kommen. Die Erschließung der Wohnhausanlage ist 
sowohl über die neue als auch über die bestehende Gemeindestraße 
möglich. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass zu den Morgen- 
und Abendspitzenstunden des Berufsverkehrs entsprechende Zu- und 
Abfahrten erfolgen werden. Es kann angenommen werden, dass sich 
der DTV um bis zu 50 Fahrten am Tag erhöht. Die Lage Siedlungsrau-
mes lässt auch vermuten, dass für Besorgungen des täglichen Bedar-
fes in Weistrach kein KFZ benötigt und eingesetzt wird. Die Gemein-
destraße mündet in die Landesstraße L6274, die in Richtung Osten 
den Streulagenbereich in Richtung Westen Weistracher Ortszentrum 
erschließt und die Verbindung zum überregionalen Verkehrsträger her-
stellt. Der neue Siedlungsraum mündet direkt in die Landesstraße, 
durchquert kein bestehendes Siedlungsgebiet, womit auch keine das 
ortsübliche Ausmaß übersteigenden Auswirkungen auf den Verkehrs-
fluss und Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Die Einmündungsverhältnisse und Sichtbeziehungen im Bereich der 
Landesstraße sind unter Berücksichtigung der innerörtlich zulässigen 
Fahrgeschwindigkeit ausreichend. Linksabbieger sehen den heranfah-
renden Verkehr aus Osten bei der Kurvensituation in einer Entfernung 
von knapp mehr als 60 m. In Richtung Westen sind die Sichtachsen 
aufgrund der geraden Straßenführung uneingeschränkt. Unter diesen 
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Voraussetzungen sind durch die Einmündungen aus dem Siedlungs-
raum keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrsabwicklung, den 
Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit zu erwarten. 
 

Umweltverbund Bushaltestelle <500m entfernt, innerhalb des Ortes können Wege zu 
Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden; 
Einrichtungen zur Daseinsvorsorge wie Handelseinrichtungen, Nahver-
sorger, Kindergarten und Schulen sind in der Gemeinde vorhanden;  
der Siedlungsraum weist in Bezug auf die Verhältnisse in der gesam-
ten Gemeinde eine ausgezeichnete Lage im Umweltverbund auf. Die 
Maßnahme trägt zur Sicherung der Erreichbarkeiten bei. 

Umweltaspekte   

Sicherheitsabstände zu SE-
VESO-Betrieben 

Keine SEVESO-Betriebe im Gemeindegebiet oder in Nachbarge-
meinde 

Ortsbild Lage im direkten Anschluss an Ortsbereich; nördlich und westlich des 
Bereichs bereits bebauter Siedlungsbereich; die gemischte Bebau-
ungsstruktur der verträglichen Wohnungsbauten und der umschließen-
den Einfamilienwohnhäuser wird durch die geplante Maßnahme fortge-
setzt. 

Landschaftsbild, -funktio-
nen 

Lage im direkten Anschluss an Ortsbereich; nördlich und westlich des 
Bereichs bereits bebauter Siedlungsbereich; in diesem Sinn wird kein 
freier Landschaftsraum in Anspruch genommen und keine Land-
schaftsfunktionen beschnitten. Schwerpunkt war bisher die intensive 
agrarische Nutzung ohne Landschaftselemente; der Kleinraum zeigt 
auch keine Elemente des klassischen Mostviertler Landschaftsbildes;  
Die wohnbauliche Inanspruchnahme in diesem Abschnitt lässt keine di-
rekten Auswirkungen auf die Landschaft im Gesamten erwarten. 

Natur-, Artenschutz Erläuterung siehe Textabschnitt unterhalb  
Klimawandelanpassung Aufgrund der Größe des Widmungsabschnittes sieht das NÖ ROG 

keine Maßnahmen/Aussagen zur Klimawandelanpassung vor. Prinzipi-
ell kann aber festgestellt werden, dass durch die Lage des Siedlungs-
raumes der zentrale Ortsraum einer Streusiedlungsgemeinde gestärkt 
und die Möglichkeit für fußläufige Erreichbarkeiten der Einrichtungen 
geschaffen werden. Alleine diese zentrale Ausrichtung des neuen 
Siedlungsraumes ist eine positive Maßnahme zur Berücksichtigung der 
Veränderungen beim Klimawandel. 

 
Natur -, Artenschutz  
Der folgende Textabschnitt basiert auf den bisherigen Informationen zu diesem Bereich aus 
diversen Quellen (Inspire-Agraratlas, Biodiversitätsatlas, Orthophoto etc.). Eine Begehung des 
Bereiches hat bisher aufgrund der aktuellen Jahreszeit noch nicht stattgefunden.  
Das räumlich nächstgelegene Natura 2000 FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�1�L�H�G�H�U�|�V�W�H�U�U�H�L�F�K�L�V�F�K�H���$�O�S�H�Q�Y�R�U�O�D�Q�G��
�I�O�•�V�V�H�³���L�V�W���•�E�H�U���� �N�P���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���2�V�W�H�Q���H�Q�W�I�H�U�Q�W�����'�D�V���1�D�W�X�U�D�������������9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�0�D�F�K��
land-�6�•�G�³���•�E�H�U������ km. Erhebliche negative Ausstrahlungswirkungen auf die Europaschutzge-
biete durch die Umwidmung sind auf Grund der Entfernung auszuschließen. 
Im Inspire Agr�D�U�D�W�O�D�V���L�V�W���D�O�V���1�X�W�]�X�Q�J���$�F�N�H�U���Ä�:�H�F�K�V�H�O�Z�L�H�V�H�³���D�Q�J�H�J�H�E�H�Q (Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
2026). Tagpfauenauge (Aglais io), Grünader-Weißling (Pieris napi), Riesenschnake (Tipula 
maxima) und Admiral (Vanessa atalanta) wurden bisher im Nahbereich gesichtet 
(Biodiversitäts-Hub kein Datum).  
Um Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz besser abzuschätzen, ist aus fachlicher Sicht 
eine Begehung im Frühjahr/Sommer dieses Jahres erforderlich.  
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Zusammenfassung  
Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der geplanten Nutzung. Die Widmung liegt im 
besonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde.  
Die Änderung entspricht den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes und dient 
der Umsetzung der Ziele des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 
Die Änderung widerspricht nicht den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 
Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland um ca. 7.130m² erhöht. Durch 
die Widmung als befristetes Bauland mit Folgewidmung als Grünland-Land- und Forstwirt-
schaft bei Nichtbebauung innerhalb der nächsten 5 Jahre, werden die Flächenreserven lang-
fristig gesehen nicht erhöht. 
Es sind keine Unterlagen/Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Baulandeignung der Fläche 
erkennbar und bekannt.  
Rechtlich schutzwürdige Interessen Dritter werden durch die Umwidmung nicht beeinträchtigt. 
 
 
Kriterien § 25a  

�x die Baulandeignung und die Baulandreserven, der Bedarf und die kurzfristige Verfüg-
barkeit der neuen Baulandflächen aktuell dokumentiert sind  

�x kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen und aktuellen raumordnungsrechtli-
chen Vorgaben besteht  

�x sich die Widmungsfläche außerhalb von naturschutzrechtlich relevanten Bereichen be-
findet, wobei auch der Artenschutz zu berücksichtigen ist 

�x die Widmungsfläche nicht das Ausmaß von zukünftig 1ha Wohnbauland und 2ha Be-
triebsgebiet übersteigt 

 
  



Örtliches Raumordnungsprogramm 1993  24. Änderung, Entwurf 

 

 

 

 
 E -33- 

4.2 Änderungspunkt 2: KG Weistrach �± Widmung von Verkehrsfläche öffent-
lich  

Raumbezug: KG Weistrach 
  Grundstücke 80/1 und 83/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplante Widmungsänderung 

�x Umwidmung von Grünland-Sportstätte in Verkehrsfläche-öffentlich im Ausmaß von 200m² 
�x Umwidmung von Grünland-Grüngürtel-Uferbegleitgrün in Verkehrsfläche-öffentlich im 

Ausmaß von 35m² 
�x Umwidmung von Grünland-Grüngürtel-Uferbegleitgrün in öffentliches Gewässer im Aus-

maß von 10m² 
�x Umwidmung von Grünland-Sportstätte in öffentliches Gewässer im Ausmaß von 15m² 
�x Umwidmung von Bauland-Kerngebiet in Verkehrsfläche-öffentlich im Ausmaß von 260m² 

 

 
Abbildung 21: Ausschnitt aus dem Plan Darstellung der Änderungen 
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Änderungsanlass 
Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1a  

- Z �����« wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwick-
lungsdefiziten dient: Vermeiden von Grundstücken ohne Anbindung an öffentliches 
Gut; Verbesserung der Erschließungsqualität der Sport- und Freizeiteinrichtungen so-
wie Verbesserung der Erschließung und Nutzbarkeit innerörtlicher Gebäude; Förde-
rung von Innenverdichtungsmaßnahmen durch kurze Erschließungswege 

 
 
Motivation, Interessensabwägung und Begründung der geplanten Änderung 
Das Grundstück 80/3 ist vollständig vom Grundstück 80/1 umgeben und verfügt historisch be-
dingt über keinen direkten Zugang zum öffentlichen Gut. Im Zuge der geplanten Teilung des 
Grundstückes 80/1 soll dieser Umstand bereinigt und eine ordnungsgemäße Erschließung der 
neu entstehenden Grundstücke sichergestellt werden. Gleichzeitig werden auch die Grenzen 
des öffentlichen Gewässers dem Nutzungsbestand angeglichen 
Der Teilungsentwurf (GZ. 229_Kirchmayr), der Vermessung Lubowski ZT GmbH zeigt die vor-
gesehene Aufteilung der zukünftigen Grundstücke.  
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Abbildung 22: Teilungsentwurf GZ. 229_ Kirchmayr der Vermessung Lubowski ZT GmbH vom 21.10.2025 

 
Die gelb umrandeten Teilflächen bilden zukünftig verbesserte Erschließungsachsen im beste-
henden Bauland-Kerngebiet sowie für den bestehenden Sportplatz. Die weiteren geplanten 
Grundstücksaufteilungen im Bauland sowie in Teilbereichen im Grünland-Grüngürtel schaffen 
die Möglichkeit im zentralen Raum von Weistrach bauliche und siedlungsstrukturelle Nachver-
dichtungen durchzuführen.  
Durch die vorgesehene Widmung wird die verkehrliche Erschließung aller im Teilungsentwurf 
geplanten Grundstücke sichergestellt und gegenüber der IST-Situation verbessert. Damit wird 
eine Nachverdichtung im unmittelbaren Zentrumsbereich ermöglicht, ohne dass hierfür neue 
Baulandflächen ausgewiesen werden müssen. Die Abtretung der Verkehrsflächen erfolgt un-
entgeltlich. 
Die Maßnahme entspricht damit den Grundsätzen und Zielsetzungen des NÖ Raumordnungs-
gesetzes 2014, insbesondere dem Ziel einer sparsameren und zweckmäßigen Nutzung von 
Grund und Boden sowie dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruchnahme neuer 
Flächen. Gleichzeitig wird eine ökonomische Nutzung bestehender Infrastruktureinrichtungen 
unterstützt und einer zersiedelnden Siedlungsentwicklung entgegengewirkt. 
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Darüber hinaus trägt die Maßnahme zur Umsetzung der in der Stammverordnung des örtlichen 
Raumordnungsprogramms festgelegten Ziele bei, insbesondere: 

�x Weitere Baulandausweitung primär im und um den Hauptort Weistrach im Interesse 
einer ökonomischen Nutzung der Infrastruktureinrichtungen: Baulandausnutzung im 
Bestand aufgrund der geringen Verkehrswegeanpassung verbessert �± dies vermeidet 
sogar eine Baulandausweitung 

�x Schaffung eines hinsichtlich Größe und Ausstattung den Bedürfnissen aller Bevölke-
rungsschichten und deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit entsprechenden Woh-
nungsangebotes, Schaffung von Wohnraum in ökonomischer, sinnvoller Verdichtung 
(z.B. verdichteter Flachbau)  

Die Maßnahme widerspricht nicht dem planlichen Teil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, 
handelt es sich dabei ja auch nur um ein geringfügiges Detail der innerörtlichen Verkehrser-
schließung. 
Für den betroffenen Bereich bestehen keine spezifischen Festlegungen im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm (RegROP) Bezirk Amstetten. 
Für die Gemeinde sind keine weiteren überörtlichen Planungsfestlegungen (z.B. RegROP, 
�6�H�N�W�R�U�D�O�H�V���5�2�3�����.�5�5�.�«�����Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� 
Es besteht somit kein Widerspruch zu überörtlichen Planungsfestlegungen. 
 
Insgesamt unterstützt die geplante Maßnahme somit eine kompakte vielfältige Nutzung des 
bestehenden Ortsgefüges und entspricht den raumordnungsfachlichen Zielsetzungen des NÖ 
ROG sowie der örtlichen Entwicklungsplanung. 
 
Natur -, Artenschutz  
Der folgende Textabschnitt basiert auf den bisherigen Informationen zu diesem Bereich aus 
diversen Quellen (Inspire-Agraratlas, Biodiversitätsatlas, Orthophoto etc). Eine Begehung des 
Bereiches hat bisher noch nicht stattgefunden.  
Das räumlich nächstgelegene Natura 2000 FFH-�*�H�E�L�H�W���Ä�1�L�H�G�H�U�|�V�W�H�U�U�H�L�F�K�L�V�F�K�H���$�O�S�H�Q�Y�R�U�O�D�Q�G��
�I�O�•�V�V�H�³���L�V�W���•�E�H�U��5 �N�P���L�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���2�V�W�H�Q���H�Q�W�I�H�U�Q�W�����'�D�V���1�D�W�X�U�D�������������9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�0�D�F�K��
land-�6�•�G�³���•�E�H�U������ km. Erhebliche negative Ausstrahlungswirkungen auf die Europaschutzge-
biete durch die Umwidmung sind auf Grund der Entfernung auszuschließen. 
Im Inspire Agraratlas ist für diesen Bereiche keine Nutzung angegeben (Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
2026). Der Bereich zur Straße des Gst. 80/1 kann als Streuobstwiese bezeichnet werden. Der 
geplante Änderungsbereich des Gst. 83/8 ist bereits asphaltierte Straße. Großer Fuchs (Nym-
phalis polychloros), Grünader-Weißling (Pieris napi), Riesenschnake (Tipula maxima) und 
Knolliger Schleierritterling (Leucocortinarius bulbiger) und wurden bisher im Nahbereich ge-
sichtet (Biodiversitäts-Hub kein Datum).  
Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz sind nicht von vorneherein auszuschließen, weshalb 
aus fachlicher Sicht eine Begehung Vor-Ort in den Frühjahrsmonaten jedenfalls vor der Be-
schlussfassung durch den Gemeinderat erforderlich ist.  
 
Kriterien § 25a  

�x die Baulandeignung und die Baulandreserven, der Bedarf und die kurzfristige Verfüg-
barkeit der neuen Baulandflächen aktuell dokumentiert sind 

�x kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen und aktuellen raumordnungsrechtli-
chen Vorgaben besteht 

�x sich die Widmungsfläche außerhalb von naturschutzrechtlich relevanten Bereichen be-
findet, wobei auch der Artenschutz zu berücksichtigen ist  
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�x die Widmungsfläche nicht das Ausmaß von zukünftig 1ha Wohnbauland und 2ha Be-
triebsgebiet übersteigt 
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4.3  Änderungspunkt 3: KG Hartlmühl �± Nutzungsänderung eines erhaltens-
werten Gebäudes im Grünland ( Geb) 

Raumbezug: KG Hartlmühl 
  Grundstück .13 
 
 
 
 
 
 
 
Geplante Widmungsänderung: 

�x Änderung der Anzahl der 
höchst zulässigen 
Wohneinheiten von 6 auf 8 
Wohneinheiten 

 
Änderungsanlass 
Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1a  

- Z ���� �«�9�H�U�Z�L�U�N�O�L�F�K�X�Q�J�� �G�H�U�� �=�L�H�O�H��des Entwicklungskonzeptes: Gebäude mit Nebenflä-
chen im Grünland: Standorterhaltung und Umnutzung 

 
Motivation, Interessensabwägung und Begründung der geplanten Änderung 
Im Zuge der 16. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms wurde für erhaltenswerte 
Gebäude im Grünland eine generelle Beschränkung der maximal zulässigen Wohnungen auf 
6 Wohnungen beschlossen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass über Antrag des Eigentümers 
eine Erhöhung durch Änderung des Flächenwidmungsplanes möglich sein soll, wenn diese 
Erhöhung raumverträglich ist. 
 
 
Das Geb 34 ist bereits im Franziszeischen 
Kataster verzeichnet und weist somit eine 
historisch gewachsene bauliche Struktur 
auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 23: Ausschnitt aus dem 
Franziszeischen Kataster 
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Laut dem bei der Gemeinde eingebrachten Ansuchen von Karl und Lydia Maderthaner sowie 
Anna und Konrad Alber befinden sich in dem Geb bereits 6 genehmigte Wohneinheiten sowie 
3 genehmigte Wohneinheiten zur Nutzung als Ferienwohnung. Beantragt wird, zwei der be-
stehenden Ferienwohnungen in Wohnungen für Hauptwohnsitze umzuwandeln. 
Im Zuge dieser Änderung soll die höchst zulässige Anzahl der Wohneinheiten von sechs auf 
acht Wohneinheiten angehoben werden. Die geplante Änderung betrifft ausschließlich die Nut-
zung der bestehenden Wohneinheiten. Eine bauliche Erweiterung oder Veränderung der Ge-
bäudekubatur ist nicht vorgesehen. 
 
Raumordnungsfachliche Überlegungen & Kriterien der Standortwahl 

Die generelle Festlegung in der Gemeinde mit der höchst zulässigen Anzahl von 6 Wohnein-
heiten in erhaltenswerten Gebäuden wurde unter dem Hintergrund aufgenommen, dass Ge-
bäude in den Streulagen mit Rechtssicherheit ausgebaut werden können. Im Mittelpunkt der 
Überlegungen stand die Schaffung von Möglichkeiten zur Erhaltung der großen Gebäudeein-
heiten unabhängig von einer agrarischen und/oder gewerblichen Tätigkeit. Gleichzeitig sollte 
aber nicht von vorneherein die Option geschaffen werden, in den bestehenden Objekten zahl-
reiche Wohneinheiten -vergleichbar mit einen Geschoßwohnbau- zu installieren. Daraus fol-
gend könnten Konflikte durch ortsunübliches Verkehrsaufkommen, Privatgartennutzungen so-
wie befestigte Stellplatzflächen mit Carports im Grünland entstehen. 
 
Die gegenständliche Änderung stellt jedoch keine bauliche Intensivierung, sondern lediglich 
eine Anpassung der Nutzungsform bestehender Wohnungen dar. 
Die Intensivierung der Wohnnutzung innerhalb eines bestehenden Gebäudes entspricht 
grundsätzlich den raumordnungsfachlichen Zielsetzungen, da dadurch der Flächenverbrauch 
reduziert und bestehende Bausubstanz sinnvoll genutzt wird. Die Umnutzung bestehender 
Gebäude wird daher aus raumordnungsfachlicher Sicht als positiv zu bewerten angesehen. 
Darüber hinaus entspricht die Schaffung zusätzlichen Wohnraums den entwicklungspoliti-
schen Zielsetzungen der Gemeinde und liegt somit im öffentlichen Interesse. 
 
Gefährdungen 

Das Gebäude besteht bereits seit mehreren Jahrhunderten. Naturgefahren oder sonstige Ge-
fährdungen sind für diesen Standort nicht bekannt. 
Da keine baulichen Veränderungen oder Erweiterungen vorgesehen sind, kommt es zu keiner 
Änderung der bestehenden Situation hinsichtlich möglicher Gefährdungen. 
 
Verkehrstechnische Aspekte 

Derzeit bestehen im Gebäude neun Wohnungen, davon drei Ferienwohnungen. Durch die 
Umwandlung von zwei Ferienwohnungen in Wohnungen für den Hauptwohnsitz entstehen 
keine zusätzlichen Wohneinheiten. Die Ferienwohnungen wurden bisher dauerhaft an regio-
nale Firmen als Übernachtungsmöglichkeiten für Dienstnehmer, Geschäftspartner o. ä. ver-
mietet. Damit ist das Verkehrsaufkommen, das durch die Art der speziellen touristischen Ver-
mietung entstanden ist, durchaus gleichzusetzen mit dem Verkehrsaufkommen bei einer dau-
erhafte Wohnnutzung von Hauptwohnsitzern. Nimmt man an, dass pro Wohneinheit zwei 
PKWs zu den Morgen- und Abendspitzenstunden den Standort verlassen und wieder zurück-
kehren werden, werden acht Fahrten mehr zu verzeichnen sein. Die Einmündung erfolgt direkt 
in die Landesstraße L 6274, also in einen überregionalen Verkehrsträger. Für die L 6274 sind 
keine offiziellen Verkehrszählungsdaten verfügbar. Es ist aber davon auszugehen, dass es 
durch die geplante Maßnahme weder zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens gegen-
über der bereits möglichen Verkehrsauslastung noch zu einer Beeinträchtigung der Verkehrs-
sicherheit, Verkehrsabwicklung bzw. des Verkehrsflusses kommen wird.  
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Das Gebäude befindet sich in einer Entfernung von weniger als 1.500 m vom Ortsbeginn und 
weniger als 2.000 m vom Ortszentrum des Hauptortes. Der Bahnhof St. Johann�±Weistrach 
liegt in einer Entfernung von etwa 2.000 m. 
Die Wege ins Ortszentrum sowie zum übergeordneten öffentlichen Verkehr sind daher gut mit 
dem Fahrrad erreichbar. 
 
Das Entwicklungskonzept sieht folgende Festlegung vor: 

�x Gebäude mit Nebenflächen im Grünland: Standorterhaltung und Umnutzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Für den betroffenen Bereich bestehen keine spezifischen Festlegungen im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm (RegROP) Bezirk Amstetten. 
Für die Gemeinde sind keine weiteren überörtlichen Planungsfestlegungen (z.B. RegROP, 
�6�H�N�W�R�U�D�O�H�V���5�2�3�����.�5�5�.�«�����Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� 
Es besteht somit kein Widerspruch zu überörtlichen Planungsfestlegungen. 
 
Die Festlegung der Widmung ergibt sich aus der gegebenen und geplanten Nutzung. 
Durch die Widmung werden die Flächenreserven im Bauland NICHT erhöht.  
Der Standort ist nicht durch öffentliche Ver- und Entsorgungsleitung bedient. Wasserversor-
gung erfolgt über einen Brunnen. Die Abwasserentsorgung wird über laut Wasserbuch über 
eine Kleinkläranlage geregelt (ARA Wohnhaus Maderthaner). Die Erschließung durch eine 
öffentliche Verkehrsfläche ist gegeben. 
Rechtlich schutzwürdige Interessen von Grundstückseigentümern werden durch die Umwid-
mung nicht beeinträchtigt. 
Die Änderung stimmt mit den Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes überein. 
Die Baulandflächen werden durch die geplante Maßnahme nicht erhöht. 
 
Natur - und Artenschutz  
Bei diesem Änderungspunkt handelt es sich um gebäudebezogene Widmung. Folglich sind 
keine erheblichen Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz zu erwarten.  
 

Abbildung 24: Ausschnitt aus dem 
Örtlichen Entwicklungskonzept 
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Kriterien § 25a  

�x die Baulandeignung und die Baulandreserven, der Bedarf und die kurzfristige Verfüg-
barkeit der neuen Baulandflächen aktuell dokumentiert sind  

�x kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen und aktuellen raumordnungsrechtli-
chen Vorgaben besteht  

�x sich die Widmungsfläche außerhalb von naturschutzrechtlich relevanten Bereichen be-
findet, wobei auch der Artenschutz zu berücksichtigen ist  

�x die Widmungsfläche nicht das Ausmaß von zukünftig 1ha Wohnbauland und 2ha Be-
triebsgebiet übersteigt  
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4.4 Änderungspunkt 3: KG Hartlmühl �± Widmung von übernommenen Flächen 
als Grünland -Land - und Forstwirtschaft  (Glf)  

Raumbezug: KG Hartlmühl 
  Grundstücke 961, 962 und 963 

 
 
Geplante Widmungsänderung 

�x Widmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft im Ausmaß von 760m² 
�x Kenntlichmachung der Veränderung der Gemeindegrenze 

 

 
Abbildung 25: Ausschnitt aus dem Plan Darstellung der Änderungen 

 
Änderungsanlass 
Die Änderung wird begründet gemäß NÖ ROG 2014 § 25 Abs 1a  

- �=�� ���� �« wegen eines rechtswirksamen Raumordnungsprogrammes des Landes oder 
anderer rechtswirksamer überörtlicher Planungen: entsprechend dem NÖ Raumord-
nungsgesetz muss jede Fläche innerhalb eines Gemeindegebiets eine durch den Ge-
meinderat festgelegte Widmung haben; bei Änderung des territorialen Wirkungsbe-
reichs ist ein entsprechendes Verfahren zur Sicherstellung der Widmungsfestlegung 
erforderlich 

- Z �����« wenn dies zur Vermeidung von erkennbaren Fehlentwicklungen oder Entwick-
lungsdefiziten dient: Vermeiden von Grundstücken ohne Widmung 

 
Motivation, Interessensabwägung und Begründung der geplanten Änderung 
Im Zuge der Änderung der Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Weistrach und St. Pe-
ter in der Au werden die Grundstücke 961, 962 und 963 neu in das Gemeindegebiet übernom-
men. Die Verschiebung der Gemeindegrenze wird im Flächenwidmungsplan entsprechend 
kenntlich gemacht. Durch die Neuübernahme der Grundstücke verfügen diese aus rein ge-
meindehoheitlicher Sicht nicht über eine Widmung. Das Raumordnungsgesetz sieht jedoch 
vor, dass für alle Flächen im Gemeindegebiet eine Widmung festzulegen ist. (NÖ ROG 2014 
§ 14 Abs. 1 Der Flächenwidmungsplan hat das Gemeindegebiet entsprechend den angestreb-
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ten Zielen zu gliedern und die Widmungsarten für alle Flächen festzulegen oder nach Maß-
gabe des § 15 Abs. 2 kenntlich zu machen. Für übereinanderliegende Ebenen dürfen ver-
schiedene Widmungsarten festgelegt werden.) 
Der Umgebungsbereich weist die Widmung Grünland- Land- und Forstwirtschaft (Glf) auf. 
Auch in der bisherigen Standortgemeinde St. Peter in der Au waren die betreffenden Grund-
stücke bereits als Grünland- Land- und Forstwirtschaft gewidmet. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt den gegenständlichen Bereich im NÖ-Atlas mit dem hinterlegten Flächenwidmungsplan 
der Gemeinde St. Peter in der Au. Darin sind der bisherige Grenzverlauf (schwarze Linie mit 
schwarzen Punkten), der neue Grenzverlauf (rote Linie) sowie die vormalige Widmung der 
übernommenen Grundstücke in der Nachbargemeinde ersichtlich.  

 
Abbildung 26: Ausschnitt des Flächenwidmungsplans der Gemeinde St. Peter in der Au, NÖ-Atlas abgerufen am 
12.03.2026 

 
Da sich die Flächen bisher auf dem Gebiet der Nachbargemeinde befanden, ist der Bereich 
im ÖEK nicht dezidiert beplant. 
Die geordnete Entwicklung der Nachbargemeinde wird durch diese Festlegung nicht beein-
trächtigt, da die Abstimmung bereits im Zuge der Grenzänderung erfolgt ist und im Wesentli-
chen die bisherige Widmung übernommen wird. Durch die Festlegung der Widmung Grünland- 
Land- und Forstwirtschaft kommt es zu keiner Änderung der IST-Situation.  
 
Für den betroffenen Bereich bestehen keine spezifischen Festlegungen im Regionalen Raum-
ordnungsprogramm (RegROP) Bezirk Amstetten. 
Für die Gemeinde sind keine weiteren überörtlichen Planungsfestlegungen (z.B. RegROP, 
�6�H�N�W�R�U�D�O�H�V���5�2�3�����.�5�5�.�«�����Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� 
Es besteht somit kein Widerspruch zu überörtlichen Planungsfestlegungen. 
Die Baulandflächen werden durch die Maßnahme nicht erhöht. 
 
Natur - und Artenschutz  
Bei diesem Änderungspunkt handelt es sich um eine Anpassung der Plandarstellung an den 
bestehenden IST-Zustand. Folglich sind keinen erheblichen Auswirkungen auf Natur- und Ar-
tenschutz zu erwarten.  
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Kriterien § 25a  

�x die Baulandeignung und die Baulandreserven, der Bedarf und die kurzfristige Verfüg-
barkeit der neuen Baulandflächen aktuell dokumentiert sind  

�x kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen und aktuellen raumordnungsrechtli-
chen Vorgaben besteht  

�x sich die Widmungsfläche außerhalb von naturschutzrechtlich relevanten Bereichen be-
findet, wobei auch der Artenschutz zu berücksichtigen ist  

�x die Widmungsfläche nicht das Ausmaß von zukünftig 1ha Wohnbauland und 2ha Be-
triebsgebiet übersteigt  
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5 �)�/�b�&�+�(�1�%�,�/�$�1�=���*�(�0�b�‰���†������ ���$�%�6�������1�g���5�2�* 

Die geplanten Maßnahmen führen zu Änderungen in der Flächenbilanz! 

 
Gemeinde Weistrach  �± Stand nach der Änderung 
 

 
 
(A): Aufschließungszone gem. § 16 Abs. 4         (B): befristetes Bauland gem. § 17 Abs. 2 
(C): Vertragsbauland gem. § 17 Abs. 3               (D): (unbebaut/gesamt)*100 
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6 �. �2�6�7�(�1���'�(�5���b�1�'�(�5�8�1�*  

Der Gemeinde entstehen durch die Umwidmung Kosten für infrastrukturelle Maßnahmen im 
Bereich des neu gewidmeten Wohnbaulandes, die jedoch durch die Erträge aus den Aufschlie-
ßungsabgaben und Gebühren refundiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weistrach, 24.03.2026 
 
 

Für den Gemeinderat  Kommunaldialog Raumplanung GmbH  

der Gemeinde Weistrach  Ingenieurbüro für Raumplanung und Raumordnung  

 Fn 416995d, LG St. Pölten 

Bgm. Thomas Hirsch Dipl. Ing. Margit Aufhauser-Pinz 

A-3351 Weistrach, Dorf 1 A-3130 Herzogenburg, Riefthalgasse 12 

(für den Ersteller) T: +43 (0)699 19228413 

 E: office@kommunaldialog.at 

 H: www.kommunaldialog.at 

 (für die fachliche Ausarbeitung) 
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7 �$�1�/�$�*�(  

 
Formulare 
 Bestätigung Voraussetzungen § 25a Abs1 �± Bauland 

Bestätigung Voraussetzungen § 25a Abs1 �± Grünland, Verkehrsflächen 
 
zu ÄP 1 
 Stellungnahme Berücksichtigung Hangwasser 
 Teilungsplanentwurf 
 Leitungsplanung 
 
zu ÄP 2 
 Teilungsplanentwurf 
 
zu ÄP 3 

Geb-Blatt zu Geb 34 
 
Ausschnitte-Pläne 

Flächenwidmungsplan, Entwurf 
Darstellung der Änderungen, Entwurf 

 
 
 



STAND 24. März 2026 (Formulare Stand Dezember 2025, noch keine Aktualisierung durch die Behörde 

) erfolgt!, 

Formblatt zur Bestätigung der Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 25a 

Abs.1  �± Widmungsarten des Baulands sowie Geb, Gkg, Gc oder Gho  
 

Änderungspunkt 1: KG Weistrach/ Hartlmühl Widmung von befristeten Bauland-Wohngebiet und 

Verkehrsfläche-öffentlich 

Voraussetzung  
 

Entspricht die Maßnahme dem verordneten ÖEK?  erfüllt 

 apriori geringfügig 

Änderungsanlass liegt vor?  erfüllt 

�.�H�L�Q�H���:�L�G�P�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�O�D�Q�G���I�•�U���Ä�Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�³���R�G�H�U���Ä-

�Y�H�U�N�H�K�U�V�E�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�H�V���*�H�E�L�H�W�³�" 

 erfüllt 

Flächenlimits (max. 1 ha Wohnbauland, max. 2 ha 

Betriebsgebiet) eingehalten? 

 erfüllt 

Baulandbedarf dokumentiert?   erfüllt 

Verfügbarkeit sichergestellt?  Vertrag 

 Frist 

 sonstige 

 

Grundlagenforschung zu Bevölkerung aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Baulandreserven aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Naturgefahren aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Lage außerhalb ausgewiesener Naturgefahrenbereiche?  erfüllt 

Gefahrenhinweiskarte Sturz-/Rutschprozesse  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Sonstige Hinweise (elektronische Bodenkarte udgl.)  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Sonstige Hinweise auf Gefährdung aus Lokalaugenschein oder 

Gemeindebeobachtung? 

 keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen?  erfüllt 

Im Einklang mit aktuellen raumordnungsrechtlichen Vorgaben?  erfüllt 

Artenschutz  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Lage außerhalb naturschutzrechtlich relevanter Bereiche  erfüllt 

 

�%�H�V�W�l�W�L�J�W���G�X�U�F�K���G�H�Q���2�U�W�V�S�O�D�Q�H�U���G�L�H���2�U�W�V�S�O�D�Q�H�U�L�Q�����«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�� 

         Stempel und Unterschrift 



STAND 24. März 2026 (Formulare Stand Dezember 2025, noch keine Aktualisierung durch die Behörde 

) erfolgt!, 

Formblatt zur Bestätigung der Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 25a 

Abs.1  �± Verkehrsfläche und Widmungsarten des Grünlands (ausgenommen Geb, Gkg, Gc, 

Gho)  

Änderungspunkt 1: KG Weistrach/ Hartlmühl Widmung von befristeten Bauland-Wohngebiet und 

Verkehrsfläche-öffentlich 

Änderungspunkt 2: KG Weistrach Widmung von Verkehrsfläche-öffentlich 

 

Voraussetzung  
 

Entspricht die Maßnahme dem verordneten ÖEK?  erfüllt 

 apriori geringfügig 

Änderungsanlass liegt vor?  erfüllt 

Grundlagenforschung zu Bevölkerung aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Baulandreserven aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Naturgefahren aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen?  erfüllt 

Im Einklang mit aktuellen raumordnungsrechtlichen 

Vorgaben? 

 erfüllt 

Artenschutz  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Lage außerhalb naturschutzrechtlich relevanter Bereiche  erfüllt 
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         Siegel und Unterschrift 



STAND 24. März 2026 (Formulare Stand Dezember 2025, noch keine Aktualisierung durch die Behörde 

) erfolgt!, 

Formblatt zur Bestätigung der Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 25a 

Abs.1  �± Widmungsarten des Baulands sowie Geb, Gkg, Gc oder Gho  
 

Änderungspunkt 3: KG Hartlmühl Nutzungsänderung eines erhaltenswerten Gebäudes im Grünland (Geb 34) 

Voraussetzung  
 

Entspricht die Maßnahme dem verordneten ÖEK?  erfüllt 

 apriori geringfügig 

Änderungsanlass liegt vor?  erfüllt 

�.�H�L�Q�H���:�L�G�P�X�Q�J���Y�R�Q���%�D�X�O�D�Q�G���I�•�U���Ä�Q�D�F�K�K�D�O�W�L�J�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�³���R�G�H�U���Ä-

�Y�H�U�N�H�K�U�V�E�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�H�V���*�H�E�L�H�W�³�" 

 erfüllt 

Flächenlimits (max. 1 ha Wohnbauland, max. 2 ha 

Betriebsgebiet) eingehalten? 

 erfüllt 

Baulandbedarf dokumentiert?   erfüllt 

Verfügbarkeit sichergestellt?  Vertrag 

 Frist 

 sonstige 

Grundlagenforschung zu Bevölkerung aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Baulandreserven aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Naturgefahren aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Lage außerhalb ausgewiesener Naturgefahrenbereiche?  erfüllt 

Gefahrenhinweiskarte Sturz-/Rutschprozesse  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Sonstige Hinweise (elektronische Bodenkarte udgl.)  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Sonstige Hinweise auf Gefährdung aus Lokalaugenschein oder 

Gemeindebeobachtung? 

 keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen?  erfüllt 

Im Einklang mit aktuellen raumordnungsrechtlichen Vorgaben?  erfüllt 

Artenschutz  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Lage außerhalb naturschutzrechtlich relevanter Bereiche  erfüllt 
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         Stempel und Unterschrift 



STAND 24. März 2026 (Formulare Stand Dezember 2025, noch keine Aktualisierung durch die Behörde 

) erfolgt!, 

Formblatt zur Bestätigung der Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 25a 

Abs.1  �± Verkehrsfläche und Widmungsarten des Grünlands  (ausgenommen Geb, Gkg, Gc, 

Gho)  

Änderungspunkt 4: KG Hartlmühl Widmung von übernommenen Flächen als Grünland-Land- und Forst-

wirtschaft (Glf) 

 

Voraussetzung  
 

Entspricht die Maßnahme dem verordneten ÖEK?  erfüllt 

 apriori geringfügig 

Änderungsanlass liegt vor?  erfüllt 

Grundlagenforschung zu Bevölkerung aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Baulandreserven aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Grundlagenforschung zu Naturgefahren aktuell?  erfüllt 

 aktualisiert 

Kein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen?  erfüllt 

Im Einklang mit aktuellen raumordnungsrechtlichen 

Vorgaben? 

 erfüllt 

Artenschutz  keine Hinweise 

 Hinweise fachlich abgeklärt 

Lage außerhalb naturschutzrechtlich relevanter Bereiche  erfüllt 
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         Siegel und Unterschrift 
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Vermessung Lubowski ZT GmbH GZ 81582 Seite 1
Höllriglstraße 7 Koordinaten: Gauß-Krüger M31
3350 Haag

Transformation GNSS

2- Stufen Datumstransformation
Verwendeter Referenzdienst: APOS

Stufe 1: 7-Parameter Transformation Helmert 3D
Globale Parameter:
Drehpunkt im alten System (X, Y, Z) (m) 0.000 0.000 0.000
Verschiebung (X, Y, Z) (m) -577.326 -90.129 -463.919
Drehung (X, Y, Z) (cc) 15.85 4.55 16.35
Maßstab (ppm) -2.4232

Stufe 2: lokale Transformation  Helmert 2d + 1d Ebene
Berechnete Parameter:
Lage
Drehpunkt 93245.123 324855.377
Verschiebung (Y, X) (m) 0.211 0.058
Drehung (cc) -5.03
Maßstab (ppm) 22.56
Höhe
Ebenen-Neigung (cc) 4.32 -1.08
Verschiebung (m) 0.562

Mittlerer Fehler einer Lage-Koordinate (m) 0.01
Mittlerer Punktlagefehler (m) 0.02

Punkte Code X [m] Y [m] Z [m]
Y [m] X [m] Kl.2D[cm] dy [cm] dx [cm]

03209-1E1 F00 4133703.5491075880.0304721285.980 2D Zwangspunkt 1 Alt
03209-1E1 00 93641.34 324853.30 1.7 0.5 1.6 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
03211-14E1 F00 4133324.0871075716.2304721654.805 2D Zwangspunkt 2 Alt
03211-14E1 00 93569.43 325402.57 1.7 -1.3 -1.1 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
03211-4A1 F00 4133868.1151074942.3684721350.903 2D Zwangspunkt 3 Alt
03211-4A1 00 92690.88 324938.46 1.7 0.6 1.6 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
03224-22E1 F00 4134000.1781075225.2864721172.482 2D Zwangspunkt 4 Alt
03224-22E1 00 92935.74 324675.05 0.3 -0.1 -0.2 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
03224-2A1 F00 4134112.1521075697.3364720972.367 2D Zwangspunkt 5 Alt
03224-2A1 00 93369.27 324379.23 1.9 0.2 -1.9 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
169-52T1 F00 4133799.3291075517.0294721342.479 2D Zwangspunkt 6 Alt
169-52T1 00 93265.34 324884.00 0.2 0.2 0.0 Neu

inklusive Undulation von 0.000 m
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Gemeinde: Weistrach  
 

e r h a l t e n s w e r t e  G e b ä u d e  i m  G r ü n l a n d  
 

Geb 34 �± 8WE 
      

                       
      

Katastralgemeinde: Hartlmühl 
Grundstücksnummer: .13 

Objektadresse: Hartlmühl 6, 3351 
Datum und Inhalt Baubewilligungen: Vermuteter Konsens (franzisc. Kataster) 

AZ:15/87; Baubehördliche Bewilligung 13.04.1987 -
Ausbau des Wirtschaftsgebäudes zu Wohnungen 
AZ:38-90, Baubehördliche Bewilligung 27.06.1990 -
Renovierung der Fassaden des best. Wohngebäudes, 
Hebung des Dachstuhles u. teilw. Neuerrichtung des 
Dachstuhles über dem alten Wohngebäude 
AZ:16-95, Baubehördliche Bewilligung 26.04.1995 -
Einbau einer Wohnung im best. Obergeschoß, Einbau 
einer mit Heizöl Extraleicht befeuerten Warmwasser-
zentralheizanlage; 
BAU-/31-2001, Baubehördliche Bewilligung 
18.12.2001 �± Errichtung einer Wohneinheit im best. 
Wirtschaftsgebäude 

derzeitige Nutzung: Wohnen 
Art der Wasserversorgung: Eigenversorgung 

Art der Abwasserbeseitigung:  Kleinkläranlage 
Art der Erschließung: Landesstraße und Privatweg 

Erreichbarkeit mit Einsatzfahrzeugen: Winter und Sommer 
Anzahl der Wohneinheiten: 6, geplant 8 Wohneinheiten 

baulicher Zustand: keine offensichtlichen Mängel 
Bewohnbarkeit letzte 10 Jahre: bewohnbar länger 10 Jahre 

Bestandsgefährdung: nein 
Ortsbild: keine Beeinträchtigung 

Stand der Erhebung: 18.03.2026 
Begründung: Geb Widmung seit 1994; Präzisierung der Zulässigkeit 

von mehr als 6 Wohneinheiten 
 
F O T O 
 

 



  

 
 

 
 
 

  
Abbildung 1: Ausschnitt Flächenwidmungsplan 1994 �«  Ausschnitt franzisc. Kataster 1822 
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